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8lrBfverfahren  gege(i

wegen des Verdachts der LJnterstlXung einer terrorlstlschen Ve7eini9ung im
Ausland (,lsJamischer St;aaf') u.a. ger4M P3 129b Abs;, 1, 5 j29a Abs. 5 StC;B;

 Stellungnahme  zum Schreiberi  der Rer.htsanwätte  Nagler  und Läng vom
3a April  20'19

Bezua: AktenzeiThen  5-2 StE 9/18

Der  Antrag,  Rechtsanwältin  Groß-Bölting  dle durch  die Aussetzung  der  Haupföeiföand1'ung  ver-
ursachten  Kosten  gemäß  § 145  Abs  4 StPO  aufzüeriegen,  wird  aufrechterhalten. -
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Gründe

Die Ai.issetzung  der Hauptverhandlung  durch Beschluss  des Senats  vom 19. März 2079 berufö
alJf dem' gChuldhden  Außblei!Xn  der WahlverteldiQerin  ReChtöatlWältin Groß-E!ölting.  bei den
HauptverhandIungsterminen  vorn '12. und 14. März  2019. Sie hat sich In efnem Fe!l der  notwen-
d!gen Verteidigung  prozessordnungswidrig  Und pflichtwldrlg  i.S.v. 5 i45  Abs. I S. I StPO Ver-halten

1.  ES hanCleit SiOh um einen Fa1l dfü riOtwendigen  Vertt,idigung  i.S.v. § I 40 Abs. 1 Nr. I und 4
StPO. Rachtsanwältin  Gmß-Bölting,  die berefs  an den vorheriqen  Hsuptverharid!ufü)ster-
mirien teiigenommen  hette, hatte positive Kenntnis  VOm \odiegen  eines Beiordnuhgsgrun-
deS,  SOdaSe  die Kosteinhaftl)ng  na(,lq § "i45 AbS, 4 StPO grund!>ätZliö  auCh tafü' 8ie ai3
Wahlverteidigerin  gRt (vgl  Gercke/JuiiudTemming/ZöIier,  StPO, E) A(Jfl 201ö, § 14's
Rn. I 1 ). .

2. UrSäOHlfü'h fClr die AUn3tJzung  deS VerfahrenS  War Clie Wsigerurig  VOn ReChtSaiiWä(fin GiOß-
Böltirig,  em 12. und IA. März  2019 die Verteidigung  aes Angekldgten  ZU führen.

Rechtsanwältin  Groß-Bö(ting  hlelt sich an beiden HaupfüerhandIungsterminen  im Ver!idi-
ger2immer  des Oberlandä%lerichts  Stuttgen In Stnmmhelm atf  Dennoch weigerte sie sicfi,
den Sitzungssaa1  zu betr=ten  und füellte dies unter die Bedin6ung' ihre'r' wiederhölt bean-
tragten  t.ind abge1ehnten  eeiordnung alsfüve!te Pfllchföerteidigerin.  . -

Sle erklärte  am 12, März  20f9  sowohl  mehrfach  ausdiCklieh  ge@enÜber'dem  Von!benden,
alü üuTh  qegenf'iber  dem Wachtmeister,  dass sie den SL:urigssaal  nlbht betreter5 werde.,
DieS  äuCi1,  rlaChdem  der VörSitzetide  dle! VeltMkurig,des  Pflichtverteidigers Rechtsanwalt
§durch  zachtsanw*ltin  Groß-Böling  genehrhigt  und let?terer  seine Entscheidung mit-
geteilt  hatte,

Auch am 4 4. März 2fü  9 küridigte der Vorsitzende in elner Veffügung an, er werde 'die Ver-
tretutig  des Pflichtverteidigers durch't>ie  geriehmlgen und wies g1äk;hzeit1g auf die,Kosten-
foige des 5 us Abs. 4 stpo hiri. Diese verrügung lisß er F,echtsanwältin Groß-Bölfüng über
die 'ProtokollfÜhrerin  zukommen.  Dennoch betrat die Wahlverteidlgerin den Sitzüngssaal
niCht, sonderr)  Wrließ  nGCtl KerinföiSnahrne  der VerfCfgUng dHS PrOZeSSgebäude. ,
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Damit gab sle an aen vorgenannteri Haupfüerhandlun0sterminen sowohl  ausdrückllch, ats
auch konkliident.zu  erkennen,  daeg oie für  die Verteidigurig  des Angeklaqten  nlcht  nr  Ver-

fügung  9teht,  wenngleich  sie dessen  gewählte  Verteidigerin  war  und ihr Mandat  zu keinern

Zeitpunkt  niederge!egt  hatte.

Dsi die HauptveföandIungstermIne  vom 12  März  uriei 14  März  201e nicht  stattfinden  konn-

ten, der VOrhtrlgt,  5. Hauptverhandlun(;)gfög,  6ereits  am 28. Februär  2[)fö  stattgeflJnden

hatte  urid der nächste  Hauptverhandlungsterm!n  erst  fÜr den 26. März  20'1Ö bestimmt  war,

wurde die Frist des 5 229 Abs. 1 StPO übergdirittön, sodass die Aussetzung des l/er-
fahrens  gemäß  § 229  Aba  4 8atz  'I StPO aanzuordnen war,

3  E'irie anderwettige Bewertung Ist euch vor dem Hintergrund, dass  die Aussetzung mit Be-

gchluss vom "19. fflrz  2fü9  ietztiich arst @ufgrund des entschu!digteri Nichterscheinens bei-
der Verteidiger -  Rechtsanwättin Groß-Bölti('ig als Wahtve'rteidigerin und Rschtsanwa14
@a19 PfliChtverteidiger - zum Hauptverhandlungätermin em 1 8. März 2019 erl'olgte, unter
keinem  Geeightspunkt  geboIBn.

Der Häupt«rhandlungstermin  vom "iB. Mäl'Z  2019 wurde  erSt kurZfriStig  naCt'l Clem g8-

scheiteiten  Hei.iptverliandlungstermin  vom t2  März 2C119 bestlmmt  und dierite  allein der
letztmögllchen  Sicherurig  det  Verfahrens  und VermÖidung  eirier  Aussetung.  Dleser  Termin

wgr  somit  erst  aufgrund  der  Weigerung  von'  ßechtsanwältin  Groß-Bölting,  die Verteidigung
am '12. urid f4. März 2019  wahrzunelimen,  efomerlich  geworden,  [)ass der Senat mit
grüßtmöglicher  Flexibilität  ulqd Eirisatzbereitschaft  versuchte,  den Fortgang  der Haupt-
verhandlung  durch  sine  weitere  Unterbrechung  zu sk,hem  und einen  Neubeginn der Haupt-
verharidlung  zu vermeiden,  lässt  (!ie Küusalität  des Verhaltens  von Rechtsanwfütin Groß-

BöJting nicht  entfallen  ,

4.  Rechtsamtyrältin  Groß-Bölting  hat auch  deshatb  die durch  dle Aussetung  verursachten KOS-

ten zu traBen, Weil sie zur Vertaidigurig aes Angek1agten auch als Wahl»rte!digerin
prozessual  verpf!ichjet  vvar. '

ZWai- triffl  den Wah1verte7oiger  dann keirie Kostenpfiicht,  wenn  zusätzllch ein PfiichtVer-
teidiger  beigeordnet  ist und der  Wahtverteidiger  darauf  vertrauen  konnte, dass  dieüer  in der
Haupfüerharid1ung  erscheiint  (vgl. öercke/JuliusfTsmming/Zö(Ier,  8tPO, 6. Aufl. 2ö"19, e3 145
Rn. I I rnwN).
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80 liegt  e€ hi€ r j@dOah niCht. ReChtSaMältin  (3röß-BoAting  wusste,  daBG d8r  Angeklggte  arn
12. und i 4. März  20"i9  unverteidigt  war, da Pfüfüsanwaltihr  beretts am Morg,en' deS
"!2 März, vot dem anstehenden Haupfüerhandlungstermin, rnitgeteilt hafie, deiss er auf-
grund  einer  Erkrankun(;i  an der  Teilnahme  am HsupfüeföandIungstermin gehindert 1st und
ein entsprechendes  Attest  an den Senat  vsrsandt  hatte.  Auch  am '14, März  20.1 9 yusste  die
Im Prozess4ebäude  ariwesende Rechtsanwältin Groß-E3ö1tfög yon dev aridauemden Erkran-
kun9 des M1iChtVe1teidi9erS. Sle konnte geraCj!5 riiOht dElraUf Vertrauen, dass Ihr Mandant
ordnungsgemaß  verteidigt  seiri Wim. Daraus  fO1gt im Umkehrscfüuss,  dass auch sie als
WahlVerte'idigerin  die Kostenpflicht  trlffi. Einern gewählten  Verteidigör  mrden  durch die
8trafprozessordnung, z.B. in % 218, '145ü Abe 3 Satz 2, j46a Abs. 2 StP0, 9pe=et1e
r;echte  geWährt.  IHm Stehen im übrigen  zur Wahrung  ,dei  Interessen des Angek1agten
dieselber+  Verfahrensrechte  wie einam  baigeordfü,ten  Verteidiger  zu. Hiemiit korrespondiert
dle sich aus f3 445 Abs. I StPO ergebende Pflicht, im Fal)e einer notwendigen Verteidigung
diese  auch  zu f(3h(en.

5. Reöhtsanwältin GroT3-Bö1tin9 hat Q(;«rdies scl'iuldliaff gehandelt. Ihr schuIdhaffps'Verhalten
war  alleiniger  Grund  jCir die AuS8atzung  (vg(. Karbruher Komrnentar zor StP0, 8. Aufl. 2019,
'B 145 Rn. 12 mwN.).

8e1bst  wenn  man  davon  ausgirige,  dass  ee sich ki  der durct'i den Senat zur Sit)ierurrg des
Verf,jhrens  vorgeschiagenen  Vür(;)ehensweise,  dasg der Vorsitzende angesid*ts der
vorübergehenden Verhinderung des Pflichtverteidigers Rechtsanwalt 8  deasen Ver-
tretung  durch  Rechtsanwältin  Groß-Bölting ganehmigt, um eine unzulässige Maßnahme des
GeiriChtS mnde!t und eine"(vo<übeFgffihende) Biordnung VCin ReChtSanwältin GrOß-Böiti)19
richtiger  gewesen  wäre  (vgl. Meyer-Cioßner/Schmitt, StP0, 62, Aufl, 2019, § 142 Rn. 15
mWN) Ooer  -  wie  die Bevo1lmlchtigten von Rechtsanwältln Groß-Bolting VOrtra9en - 2Umin-
deat eine I)berelnkunFt zwischen dörn Vertretenen und dem \/ertreter erforderllch geweseri
wäre,  liegt  ein Versahu1den von Rechtsanwältin Groß-Bölting vor,

Ein Verschulden  Ist nämlich  selbst  dann  anzunenmeri,  wenn der Verteidlger die Sitzun(;) aus
Protest  gegen  eine  möglicherweise  unzulässige  Maßnahme  des Ger4chts verlässt (BeckOK
StP0,  3:i. Edition,  Stand al'n Apill  2019, e( 145 Rn. 14 mwN).  Wenngleich Rechtsanwältin
Groß-Böiting  die Sttzung  zwar  riidit  verlassen,  sondern  sich geweigert hat, den 8itzungs-
saal zu betreten  und stattdessen  im Verteidigerzimmer  verharrte, 'stellt diee ein Verha1ten
dar, das einem  schuldhaften  'Vsrlassen  des Sitz:ungssaaiÖs gleichkomrnt. '
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E=tltVaS anderes  9i!t nuri  Wenn 6tCh der Verteidig0r  gegen 8ine ,,pröZesSLlfü in keiner  WeiSe

ged8cküe Maßnahme  des Ger!chts"  weödet,  durch die ,erheblich  in die Reehte des Ange-

klagten  oder der Verteldlgung"  elngegrlffen  wird (BeckOK  StP0,  33. Edition, Stand 1. April

2019, '@, "1Ä5 Rn. "14 mwN). So liegf der Fall hier nicfü. Die Cienehmigung  der vombergehen-'

deri verüretung  des Pfllchtverteidigers  durch dle -  in deti Vefabreneatoff  eirigearbefetc  -

l/VahIverteidigerin,  8te11t Öine pr02ä!"!Sr6Cfö!j6h ZLlm}ndeSt veltretbare  Mög]idikeit  dar, den

Hauptverhandtung'gtermin  ZLl bestreiten  EEI liegt gerade kein Eingrffl  in die Rechte des An-'

geklagten  und der Verteldigung  vor. Die durch den Senat biabsichtigte  Vefafirensweise

Rteht Vieimet1r im Einklang mn dem SC,t1lJt!. der Recfüe deS Angeklagteni  de!a SJOh bereits

seit 2"J.. März  ;so"i8 In Unter'suchungshaff  befindet,  und trägt  d@rii BeachJeunigungsgrundsatz

Rechnung..Nachtellig  f(.ir den Angeklagten  war dle aüs Sicht der Verteidrgung  unge;echt-

fertigte Genohmigung  eler Vertreturig  jedenfülls  nicht. Sie hat vie1mehr seinä Posltion ge-

stärkt, da so jedenfalls  die Möglichkeit  bsstand,  dass die zur Vertretung  verpflictltete  WBhl-

verteldigerinfür1hreTätigkelt-m1ttel5ar-ai,isderStaatskassevergÜtetwird.  .

e. Diö Schuld  von Qeehtsanwältin  Groß-Böttirig  entfflllt  auch  nicht  aufgrund  eines  etwaigen  Irr-

tums Öber die Rechtsfüge.  Rechtsanwältin  Groß-Böltlrig  !s,t ausweislich  ihres  1nternetauftritts

Seit dem Jahr 20oo Fachanwältin  für'Strafrecht.  üt+er4ies ist Sle Selt üJöber  20i4  Ge-

schäftsführerin der 8trafyarteidigarvere2nigung  NRW e.V.'. Vor diesem Hintergrund  ipt nicht

nur dbvon auszugehen,  dass sie die StrafprqzessÖrdnung  kennt,.sig  ist gi.ich  da:ai ver- 

priiOiitet. Wenngleicll  Sie SiCh Zur fögB  der BeställiJng Ells Vertreteriri  des Pflichtverteidigers

eigenen .Arigaberr zufolge  sowohl vori der ReOhtsanwaltskammer  a1s auch v0i'i Rechts-

anwmitin§hat  beraten lassen, ist dies ietztlich unerheblich.  t'ies  einereeitSl  wail t-S SiCh

' nicht urn die durt:lal den -Senat beabsichtigte  Vorgehensweise  (kelne bestellung)

handelt una andererseits, weil Sie -  Wie bereitS dargetari  -  unabhärigig  VOn einer  effiaigen

' Genehmigung  der  Vertretung  des pflichtverteidigers  auch als Wahlveföidigerin  in der kon-

kreten situattoniam 12. und "14. MärZ 2C1'19 prOZeS9ua1 verpfTicfü'et War, den Angeklagten  Zu

verteldigen,  Dass sie sich ebenfails  hinsichtlich  dieser  Verpflichtung  hat beraten  lassen, ist

niCht ergichtlich  Spätestens  nach dem Hinwem de* Vorsjtzenden  zur Kos3e'nfo1ge nsch

§ 145 Abs. 4 StPO am 'i4, Mär;z 2019 War Rechtsanwält!n Groß-Böliing  bei Unsicherhe;it be-

z(:iglich der Rechtsjage zumineiest  (iehalteri,  ourch die Lektüre  einss  Kurzkommentare  afest-
2tJ5tet1en, daes  bei  .vorübergehender  Veföinderung  dss  Pflichtverteidlgers  die  Vertptung  mit,
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Zustimmung  deS vorsitzenden  mr zulassig  getialten  Wird (MeyeM3oßner/8chmitt,  8tPO,

62.'Auf1, 2019, § i42 Rn 15 mwN) und !  a1.45 StPO auch auT den qewählten Verteidiger
Anwendung  findet  (Meyer-(fößnsr/Schmitt,  8tPO,  62. Aufl.  2019,  § '145 Rn  2)  a

Im Auftrag
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